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Amt für Umweltschutz
AZ: 66-3-23-B-171

Abteilung 66/1
z. Hd.  Herr Gey
- im Hause -

Ihr Zeichen:  1.33

Viersen, 11.08.2023
Steffen Mattick - 1228

Antragsteller:  Sanders Tiefbau
GmbH & Co.KG
Vogelsrather Weg 11
41366 Schwalmtal

Grundstück: Brüggen
Gemarkung: Bracht
Flur: 6
Flurstück: 41, 42 - 44, 48, 51 - 59, 98, 135, 137,
145, 149, 157, 162, 117, 138, 139, 154, 163

Immissionsschutzrechtliche Stellungnahme
-vorab per Mail-

Bauvorhaben:  Antrag auf Genehmigung einer Trockenabgrabung (Erweiterung) von Kies, Sand und
Ton gemäß §3 AbgrG NRW auf den Grundstücken in der Gemeinde Brüggen,
Gemarkung Bracht, Flur 6, Flurstücke 41, 42 - 44, 48, 51 - 59, 98 tlw., 135, 137, 145,
149, 157 tlw., 162 tlw. (18,20 ha) sowie 117 tlw., 138 tlw., 139 tlw., 154 tlw., 163 tlw.
(Erschließung, 0,93 ha)

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken, wenn die
Bauausführung und die Nutzung entsprechend den eingereichten Bauantragsunterlagen und
Nachtragsunterlagen vom 15.05.2023 erfolgt sowie die nachfolgenden Nebenbestimmungen in den
baurechtlichen Genehmigungsbescheid aufgenommen und berücksichtigt werden:

1. Die von der Genehmigung erfassten Anlagen sind schalltechnisch so zu errichten, dass die von
diesen Anlagen einschließlich aller Nebeneinrichtungen (wie z.B. Lüftungsanlagen, Fahrzeuge
usw.) verursachten Geräuschimmissionen unter Berücksichtigung der Vorbelastung an den
Adressen Heidhausen 92, Heide 9 – 13,  Heide 17, Heide 21, Heide 21a und Heide 21b, 41379
Brüggen die gebietsbezogenen Immissionsrichtwerte (IRW) - gemessen und gerechnet nach Ziffer
6.8 der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 26.08.1998 (GMBl 1998,
Nr. 26, S. 503 ff) - nicht überschreiten:

tagsüber 60 dB(A)
nachts        45 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als
30 dB(A), während der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten - Hinweis -



Seite 2 von 2

  Bankverbindung: Sparkasse Krefeld §  IBAN DE97 3205 0000 0011 0285 60 §  BIC SPKRDE 33
Leitweg-ID 0516 6003 2032 - 31001 - 31 §  www.kreis-viersen.de

2. Die Geländezufahrten sowie das bearbeitete Material sind durch Anwendung von
Staubniederhaltungssystemen (z.B. Berieselungsanlagen), im Bedarfsfall, vor Staubverwehungen
in Richtung der in Nr. 1 genannten Adressen zu schützen. - Auflage -

3. Stark verschmutzte Zufahrtsstraßen sind mithilfe von Kehrmaschinen oder
Nassreinigungsmaschinen zu reinigen. Unbefestigte Fahrwege, z.B. nicht asphaltierte oder
gepflasterte Flächen, sind im Bereich der Geländeoberkante mit entsprechenden
Staubbindemitteln (z.B. Wasser mit Zusatz von Magnesiumchlorid), im Bedarfsfall, zu behandeln.
- Auflage -

4. Etwaiger LKW-Verkehr in der Nachtzeit, z.B. Anlieferungen, Verladetätigkeiten oder Abfahrten, ist
nicht Bestandteil der Genehmigung. Als Nachtzeit gilt die Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr.
- Hinweis –

5. Sofern es durch den Betrieb zu berechtigten Nachbarbeschwerden kommt, behalte ich mir die
nachträgliche Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage sowie die Erweiterung und
Verschärfung bestehender Auflagen vor. - Auflagenvorbehalt -

Nach Erteilung der Baugenehmigung bitte ich um Übersendung einer Durchschrift.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Mattick




